
 

 

 
Qualifiziertes Training 

 

STAATLICH ANERKANNTE WAFFENSACHKUNDEAUSBILDUNG 

⇒ mit anschließender Prüfung gemäß §7 WaffG 

_____________________________________________________________________________ 

 
In verschiedenen Bereichen der Sicherheitsbranche verrichten Waf-

fenträger ihren Dienst. Wenn Sie im Geld- und Werttransport, im be-

waffneten Objektschutz oder in anderen Bereichen eingesetzt wer-

den möchten, in denen Sie dienstlich eine Schusswaffe führen müs-

sen, sind strenge Voraussetzungen zu erfüllen. 

 

Unter anderem müssen Sie eine staatlich anerkannte Waffensachkun-

deprüfung gemäß § 7 WaffG erfolgreich abgelegt haben. 

 

Für Berufswaffenträger (§ 28 WaffG), Sportschützen (§14 WaffG) sowie 

gefährdete Personen (§19 WaffG) bieten wir eine theoretische und 

fachpraktische Waffensachkundeausbildung mit einer anschließen-

den staatlich anerkannten Prüfung an.  

 

Sie profitieren von einer fundierten Waffensachkundeausbildung an 

Schusswaffen. 

 

Zielgruppe 

Sicherheitsmitarbeiter, die in den Bereichen “bewaffneter Geld- und Werttransport” oder “bewaffneter 

Personen- und Objektschutz” (oder sonstigen Bereichen des Sicherheitsgewerbes, in denen ein Führen 

von Schusswaffen erforderlich ist) tätig werden möchten; Bewachungsgewerbetreibende, die in eige-

ner Person oder für ihr Unternehmen einen Waffenschein oder eine Waffenbesitzkarte beantragen 

möchten; Besonders gefährdete Personen; Sportschützen. 

 
 

Die Waffensachkundeprüfung:    

Die Durchführung der Sachkundeprüfung erfolgt am letzten Tag des Lehrgangs auf Grundlage der 

gesetzlichen Bestimmungen des § 7 Abs.1 WaffG und der §§ 1-3 der AWaffV. Die Prüfung besteht aus 

einem theoretischen (schriftliche und mündliche Prüfung) und einem praktischen Teil. 

 

Dauer 

40 Unterrichtseinheiten je 45 Minuten, verteilt auf 5 Tage. 

 

Lehrgangsgebühren  

Die Lehrgangsgebühr beträgt 500 Euro.  

Es besteht die Möglichkeit, dass mittels eines Bildungsschecks oder einer Bildungsprämie des Landes 

NRW, die Hälfte der Lehrgangskosten übernommen werden. Des Weiterem haben Beschäftigte in Land 

Nordrhein-Westfalen für die Teilnahme am vorliegenden Lehrgang einen rechtlichen Anspruch auf Bil-

dungsurlaub von bis zu fünf Tage im Jahr 

 

Lehrgangsort  

Lehrgangsort ist Düsseldorf. 
 

 

Kontakt und Anmeldungen:  

Tactical Consulting International GmbH 

Graf-Adolf-Straße 18, 40212 Düsseldorf 
  

Telefon:   (0211) 99 546 200 
 

E-Mail:      training@tac-consulting.com  

Website:   www.tac-consulting.com 
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